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Nenn es, wie du willst, aber auf einer Klassenfahrt musst du grundsätzlich damit rechnen
jederzeit in eine Situation zu kommen, bei der du deiner Aufsichtspflicht nachkommen musst
und zB ein Schüler verletzt ist. Das müssen Eltern grundsätzlich auch, nur halt in der Regel mit
1-4 Kindern oder Jugendlichen, nicht mit 25 und die Wahrnehmung einer Aufsichtspflicht hat
immer situationsangemessen zu sein. Ob dass in der Situation mit 25 SuS noch der Fall ist,
wenn man angetrunken ist, steht nirgendwo explizit geregelt, das entscheidet dann im
Zweifelsfall ein Richter.
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